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"ANSCHLAG DESS SAEGISSER HUSES UND JNKHOMMENS ZUE MELLINGEN*
JTEM EINER GRICHTSHERRLIGKHEIT JM OBEREN THURGEUVT

1 ) Wahrscheinlich handelt es sich um das Haus , das damals Jakobea von Bern¬
hausen,  die Gattin von Beat Jakob Segesser,  in Mellingen am
Kirchplatz besass . Zu diesem Besitz gehörten auch noch einige weitere Güter
in Mellingen , vgl . Segesser/Die Segesser II 180.

2 ) Möglicherweise handelt es sich dabei um die thurgauischen Gerichtsherr¬
schaften Hefenhofen , Auenhofen und Moos , die Beat Jakob Segesser 1630
kaufte und die bis ins 18 . Jahrhundert im Besitze der Familie Segesser
verblieben , vgl . Segesser/Die Segesser II 179.

3 ) Mit Ausnahme dieser Dorsualnötiz [ ?J fehlt alles weitere.

Von Beat II . Zurlauben AH 51 , 82 - 83 Seite 83 leer
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